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1. Auflistung der Liegenschaften und Wohnungen in deutschen Großstädten 

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Auflistung zur Anzahl der Liegenschaften und zur 
Anzahl der Wohnungen in den deutschen Großstädten angefertigt: 
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Für das Land Berlin liegt eine detaillierte Auflistung der einzelnen Liegenschaften und Wohnun-
gen vor:1  

                                     

1 BT-Drs. 18/2270. 
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2. Wer beaufsichtigt die BImA? 

Die Rechts- und Fachaufsicht liegt beim Bundesministerium der Finanzen. 

3. Gibt es besondere Verfahrensweisen beim Thema Miethöhe? 

Nach Auskunft des Bundesministeriums der Finanzen weicht die BImA im Prozess der Mietwert-
festsetzung und -anpassung nicht von den gesetzlichen Regelungen ab. 
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